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BEGRÜNDUNG 
 

1. Allgemeines 
 
 

1.1 Planungsanlass und Ziel 

Die Gemeinde Aiterhofen beabsichtigt im Hauptort Aiterhofen die Ausweisung weiterer 
Bauplätze am bestehenden westlichen Ortsrand, im direkten Anschluss an vorhandene 
Wohnbebauung eines Mischgebietes, eines Allgemeinen Wohngebietes und der Ortsab-
rundungssatzung „Rennweg“. 

Durch die vorliegende Planung soll der enorme Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen 
in der Gemeinde zumindest verringert werden, um eine Ansiedlung unterschiedlicher Nut-
zergruppen zu fördern und damit eine weitere Stärkung der Gemeinde zu erzielen.  

Damit soll die Funktion des Ortes als Wohnstandort gestärkt und einer Abwanderung ins-
besondere junger Familien entgegengewirkt werden.  

 

1.2 Verfahren 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 06.08.2024 beschlossen, den Flächennutzungs-
plan durch Deckblatt Nr. 37 fortzuschreiben. Im Parallelverfahren soll auch der Land-
schaftsplan mittels Deckblatt Nr. 25 geändert, sowie der Bebauungs- und Grünordnungs-
plan aufgestellt werden. 

In der Regel läuft das förmliche Verfahren eines Bebauungsplanes nach einem standardi-
sierten Schema mit einer Umweltprüfung ab, dabei sind die Belange, die für die Abwägung 
von Bedeutung sind (Abwägungsmaterial), zu ermitteln und zu bewerten. 

Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 und § 1a BauGB wird 
eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden; die Anla-
ge 1 zu diesem Gesetzbuch ist anzuwenden.  

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungs- mit integriertem Grünordnungsplanes 
umfasst die Flurnummer 287 und eine Teilfläche von Flurnummer 286 der Gemarkung 
Aiterhofen, mit insgesamt ca. 0,59 ha. 
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1.3 Übersichtslageplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Übersichtslageplan aus dem BayernAtlas vom 19.08.2024  – M 1:25.000 

 

1.4 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) liegt die Gemeinde Aiterhofen 
gemäß der Strukturkarte im „allgemeinen ländlichen Raum“ in der Region 12 „Donau-
Wald“, südöstlich des Oberzentrums Straubing. 

In der Karte Raumstruktur des Regionalplanes Region „Donau-Wald“ (RP 12) ist Aiterh-
ofen im Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum des Oberzentrums Straubing dar-
gestellt. 

Mit vorliegender Planung erfolgt gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP’s und der 
Regionalplanung eine Stärkung und Sicherung des Wohnens an einem städtebaulich in-
tegrierten Standort.  
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Mit der unmittelbaren Lage an bestehender Bebauung eines Wohn- bzw. Mischgebietes 
sowie der Staatsstraße St 2142 im Nordwesten erfolgt eine städtebaulich sinnvolle Erwei-
terung mit ressourcenschonender und wirtschaftlicher Erschließungsplanung sowie Ver- 
und Entsorgung. Es erfolgt keine Zerschneidung bislang unbeeinträchtigter Landschafts-
bereiche. 

Der mit Bescheid der Regierung von Niederbayern am 21.07.1986 genehmigte Flächen-
nutzungsplan (FNP) der Gemeinde Aiterhofen stellt das Gebiet als Fläche für die Land-
wirtschaft dar, angrenzend an ein entlang der Staatsstraße ausgewiesenes Mischgebiet 
und an ein Allgemeines Wohngebiet. Nördlich des Geltungsbereiches ist in der Nähe der 
Staatsstraße ein mittlerweile nicht mehr vorhandener Laubbaum dargestellt. In Richtung 
Straubing sind rote Baubegrenzungspfeile dargestellt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde 
hinsichtlich der weiteren Siedlungsentwicklung mit einer Stagnation bzw. nur geringen Be-
völkerungszunahme gerechnet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Aiterhofen – Maßstab ca. 1:5.000 

   

Der mit Bescheid des Landratsamtes Straubing-Bogen vom 26.03.1998 genehmigte 
Landschaftsplan (LP) der Gemeinde Aiterhofen stellt das Gebiet als Fläche für die Land-
wirtschaft dar. Baubegrenzungspfeile sind hier nicht dargestellt. 
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Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan der Gemeinde Aiterhofen – ohne Maßstab 

 

1.5 Kurze Gebietsbeschreibung und derzeitige Nutzung 

Das Planungsgebiet mit einer Fläche von ca. 5.926 m² liegt am westlichen Ortsrand von 
Aiterhofen. Die neuen Bauparzellen entstehen am nordwestlichen Ortsrand, auf derzeit 
intensiv ackerbaulich genutzten Flächen, angrenzend an ein bestehendes Mischgebiet (an 
der Staatsstraße St 2142), an ein bestehendes Wohngebiet sowie im Südwesten an vor-
handene Wohnbebauung der Ortsabrundungssatzung „Rennweg“. Im Bereich der geplan-
ten Zufahrt von der östlich gelegenen Staatsstraße befindet sich ein mittelalter, mehr-
stämmiger Kirschbaum. 

Der Geltungsbereich weist ein relativ geringes Geländerelief mit Höhen zwischen ca. 335 
mü.NHN im Osten und 338 m ü.NHN im Westen auf.  

Im Nordosten verläuft ein entlang der Staatsstraße St 2142 verlaufender Geh- und Rad-
weg. Der Radweg ist von der Staatsstraße durch einen z.T. gehölzbestandenen Grünstrei-
fen getrennt.  

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine ausgewiesenen Landschaftsschutz-
gebiete, Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile 
bzw. geschützte Naturdenkmale. Ebenso sind im Geltungsbereich keine amtlich ausge-
wiesenen Biotope oder nach Art. 23 BayNatschG bzw. § 30 BNatschG geschützte Struktu-
ren vorhanden.  
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Das Plangebiet befindet sich gemäß BayernAtlas (Einsichtnahme: 24.03.2023) außerhalb 
von festgesetzten Hochwassergefahrenflächen, Überschwemmungsgebieten, „wasser-
sensiblen Bereichen“ und Trinkwasserschutzgebieten. Der Geltungsbereich grenzt im 
Norden und Westen an das mit Verordnung vom 29.12.1999 festgesetzte Trinkwasser-
schutzgebiet der Stadt Straubing (Schutzzone WIIIA). 

Altlasten in Form ehemaliger Deponien sind der Gemeinde auf der Fläche nicht bekannt.  

 

2. Ziel, Zweck und wesentliche Auswirkungen der Planung 

2.1 Begründung des Bauflächenbedarfes 

Um den Vorgaben der Landes- und Regionalplanung gerecht zu werden, bedarf es bei der 
Planung neuer Siedlungsflächen einer Prüfung, ob für diese ein hinreichender Bedarf be-
steht, der in Abwägung mit anderen Belangen die Flächeninanspruchnahme rechtfertigt 
(vgl. LEP 1.2.1 und 3.1). Insbesondere erfordert das Ziel LEP 3.2 „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“, dass vor Inanspruchnahme neuer Flächen für Siedlungszwecke im 
bauplanungsrechtlichen Außenbereich zunächst Potentiale der Innenentwicklung genutzt 
wurden.  

Zur Berücksichtigung der Anforderungen an diese Bedarfsprüfung stellt die Bayerische 
Staatsregierung seit Anfang 2020 eine Auslegungshilfe zur Verfügung, welche Grundlage 
der nachfolgenden Ausführungen ist („Anforderungen an die Prüfung des Bedarfs neuer 
Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der landesplanerischen Überprü-
fung“ - Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Stand: 
07. Januar 2020). 

Allgemeines 

Durch die Nähe zum Oberzentrum Straubing und die optimale Verkehrsanbindung (Nähe 
zu den Bundesstraßen B 8 und B 20 sowie zur Staatsstraße St 2142) weist Aiterhofen 
eine große Attraktivität als Wohnort auf. Mit der Ausweisung von zusätzlichen Bauflächen 
im direkten Anschluss an bestehende Wohnbebauung soll eine größere Breite unter-
schiedlicher Wohnraumansprüche und -nachfragen abgedeckt werden. Jungen Familien 
soll mit Einfamilien- und Doppelhausgrundstücken weiterhin die Möglichkeit geboten wer-
den, sich in unmittelbarer Nähe zu ihren Familien und ihrem Arbeitsort anzusiedeln. Da-
neben wird mit zwei Parzellen in verdichteter, flächensparender und bis zu dreigeschossi-
ger Bauweise auch der Nachfrage nach kleineren Wohneinheiten Rechnung getragen. 
Langfristig soll die Neuausweisung der Ortschaft Aiterhofen zu einer zukunftsfähigen, al-
tersgemischten Einwohnerstruktur verhelfen.  

1. Strukturdaten (gemäß Statistik kommunal 2022 / Strukturdaten 2011/2021 / Daten der 
Gemeinde) 

Im Landkreis Straubing-Bogen stieg die Einwohnerzahl um 6,4% in den letzten 10 Jahren. 
Für den gesamten Landkreis Straubing-Bogen wird im Rahmen der Bevölkerungsvoraus-
berechnung eine Zunahme um 7% für das Jahr 2040 im Vergleich zu 2020 berechnet.  

In den letzten 10 Jahren hat auch die Gemeinde Aiterhofen einen stetigen Anstieg der 
Bevölkerung zu verzeichnen. Im Zeitraum 2011 bis 2021 stieg die Einwohnerzahl um 7,4 
% auf 3.451 Einwohner und bis 02. Januar 2023 nochmals um ca. 9,9 % auf 3.794 Perso-
nen. Der Bevölkerungsanstieg liegt damit über dem Durchschnittswert im Landkreis. 

Der aktuelle Bevölkerungsstand (02.01.2023) liegt mit 3.794 Einwohnern bereits jetzt über 
dem für 2024 prognostizierten Wert: Gemäß dem Demographiespiegel der Gemeinde Ai-
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terhofen vom August 2021 (Hrsg.: Bayer. Landesamt für Statistik) wurde für Ende 2024(!) 
ein Bevölkerungsstand von 3.450 Personen prognostiziert, ein Stand, der bereits Ende 
2021 - drei Jahre früher - erreicht war! Die Bevölkerungsvorausberechnung des Landes-
amtes für Statistik nennt für Aiterhofen für das Jahr 2021 eine Einwohnerzahl von (nur) 
3.430 Personen. 

Im wirtschaftlichen Bereich weist der Landkreis bzw. die Region einen Anstieg in den letz-
ten 10 Jahren um 41% bzw. 27% auf. Die Gemeinde weist hier ebenfalls einen leichten 
Anstieg in den letzten Jahren auf.  

2. Bestehende Flächenpotenziale in der Gemeinde 

Von Seiten der Gemeinde wird vorrangig eine Innenentwicklung favorisiert um neue Bau-
gebiete am Ortsrand nur maßvoll auszuweisen. Die Potentiale der Innenentwicklung wer-
den dabei immer wieder auf den Prüfstand gestellt um dem Ziel „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“ gerecht zu werden. 

Zur Erfassung der Innenentwicklungspotenziale und zur Schätzung des Wohnbaulandbe-
darfs wurde daher durch die Gemeinde Aiterhofen im Jahr 2016 in Zusammenarbeit mit 
dem Amt für Ländliche Entwicklung Niederbayern ein Vitalitätscheck mittels Flächenma-
nagement-Datenbank (FMD 4.0) des Bayerischen Landesamtes für Umwelt durchgeführt. 
Dabei wurden klassische Baulücken, geringfügig bebaute Grundstücke und Leerstände 
(Wohngebäude, Infrastrukureinrichtung, Hofstelle) erfasst.  

Seither werden die Grundstücksbesitzer von Leerständen, unbebauten Flächen mit Bau-
recht und Baulücken immer wieder angesprochen und auf eine Nutzung zu Wohnraum-
zwecken befragt. Eine Bereitschaft, diese Grundstücke an die Gemeinde zu veräußern, 
besteht derzeit nicht. Auch auf die Möglichkeit der Wohnbebauung durch die Eigentümer 
selbst wird immer wieder hingewiesen. Auch diese Möglichkeit wird durch die Grundstück-
seigentümer nicht genutzt. 

Die Gemeinde verfügt derzeit nur noch über wenige Wohnbaugrundstücke in Aiterhofen. 
Die aktuell noch nicht bebauten Bauparzellen befinden sich ausschließlich in Privateigen-
tum und sind zum jetzigen Zeitpunkt für die Gemeinde nicht zu erwerben.   

Die in der Ortschaft Geltolfing ausgewiesenen Baugrundstücke des Allgemeinen Wohn-
gebietes „Kreuzäcker II“ sind – mit Ausnahme von zwei als Tauschflächen einbehaltenen 
Grundstücken – bereits vollständig verkauft. Das im Anschluss geplante Baugebiet WA 
„Kreuzäcker III“ befindet sich noch im Verfahren.  

Bei der Gemeinde Aiterhofen gehen laufend Bauvoranfragen ein. Um den dringenden 
Wohnbedarf der Bevölkerung – auch im Bereich des Hauptortes Aiterhofen – decken zu 
können, hat der Gemeinderat daher am 06.08.2024 beschlossen, den vorliegenden Be-
reich als Wohnbaugebiet auszuweisen, zumal es sich um eine städtebaulich sinnvolle 
Ortsabrundung handelt. Mit der Erschließung und Vermarktung der Grundstücke soll bis 
zur Fertigstellung und fortgeschrittenen Bebauung des Baugebiets „Kreuzäcker III“ gewar-
tet werden, um einen geordneten Zuwachs der Gemeinde und somit auch keine Überlas-
tung der Kita sowie der Grundschule zu gewährleisten.  

 

3. Angaben zum Bedarf an Siedlungsflächen 

Anhaltspunkte für den Bedarf an zusätzlichen Wohnbauflächen ergeben sich zunächst 
aus den Vorausberechnungen des Landesamtes für Statistik, welche für Aiterhofen mit + 
7 Personen/Jahr (+ 90 Personen zw. 2020 - 3.430 EW und 2033 - 3.520 EW) eine zu-
nehmende Tendenz ausweisen (Demographiespiegel für Bayern bis 2033). 
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Diese stellen nur eine Modellrechnung dar und sind bei der Beurteilung zusätzlichen 
Wohnbauflächenbedarfs im Kontext mit den weiteren Strukturdaten der Gemeinde zu se-
hen. Daneben sollten zur Einordnung der Entwicklung auch die Bevölkerungsprognosen 
für den jeweiligen Landkreis bzw. ggf. der Region herangezogen werden. 

Nach Angaben des Bayer. Landeamtes für Statistik sind Bevölkerungsvorausberechnun-
gen für Gemeinden mit wenigen Einwohnern (unter 5.000 Personen) auch schwieriger 
umzusetzen als für größere Gebietseinheiten, denn bei kleineren Kommunen haben 
Schwankungen in den Parametern Fertilität, Mortalität und Migration einen relativ starken 
Einfluss auf die Entwicklung der Bevölkerungszahl. 

Die unmittelbare Nähe zum Oberzentrum Straubing mit Hafen, großem und vielseitigem 
Arbeitsplatzangebot, dem Status einer herausgehobenen Schul- und Universitätsstadt 
(Zweigstelle der Technischen Universität München) in Verbindung mit einer hervorragen-
den Verkehrsinfrastruktur (A 3 und B 8 in West-Ost-Richtung, B 20 in Nord-Süd-Richtung) 
sind maßgebliche Gründe, ein überdurchschnittliches Wachstum der Gemeinde zu recht-
fertigen.  

Weder Straubing noch die Umlandgemeinden können derzeit auch nur annähernd die 
konkreten Nachfragen nach Wohnraum für die unterschiedlichsten Gruppierungen wie 
Familien mit Kindern, berufstätige Einzelpersonen, kinderlose Paare oder auch Studenten 
decken. 

Im geplanten Baugebiet wurde bewusst die Möglichkeit der Bebauung im Geschoßwoh-
nungsbau (max. 3 Wohneinheiten) vorgesehen, um auch den Bedarf an kleineren Woh-
nungen im Gemeindebereich zu decken. Damit will die Gemeinde einerseits der Abwan-
derung der jüngeren Bevölkerung entgegenwirken und andererseits eine flächensparende 
Bauweise und Erschließungsform erreichen.  

Mit der Bereitstellung von Wohnraum für bis zu ca. 30 Personen1) kann die Gemeinde Ai-
terhofen der Vielzahl an Nachfragen weiter begegnen. Eine Erschließung und Vermark-
tung der Grundstücke ist erst nach Fertigstellung und fortgeschrittener Bebauung des WA 
„Kreuzäcker III“ (Geltolfing) vorgesehen. 

 

2.2 Städtebauliches Konzept 

Mit der geplanten Ausweisung des allgemeinen Wohngebietes „Straubinger Straße“ er-
folgt in angebundener Lage die Fortsetzung der städtebaulichen Entwicklung am westli-
chen Ortsrand von Aiterhofen, im Anschluss an bestehende Wohn- und Mischgebietsbe-
bauung. Im Südwesten grenzt Wohnbebauung der Ortsabrundungssatzung „Rennweg“ 
an. 

Das kleinflächige Baugebiet ist für 6 Einzel- oder Doppelhäuser (WA1) sowie für zwei 
Bauparzellen mit Mehrfamilienhäusern (WA2) in verdichteter, bis zu dreigeschossiger 
Bauweise konzipiert.  

Im an den neuen Ortsrändern gelegenen WA1 ist mit den Einzel- oder Doppelhäusern  
maximal eine zweigeschossige Bebauung möglich. Die beiden Mehrfamilienhäuser mit 
möglicher dreigeschossiger Bebauung (WA2) sind innen, angrenzend an bestehende, z.T. 

                                                 
1) Bei angesetzten 3,5 Personen je möglichem Doppelhausgrundstück (6 Parz. á 3,5 Pers. = 21 EW ) sowie 

ca. 1,5 Pers. je Wohneinheit im Mehrfamilienhausbereich (6 WE á 1,5 Pers. = ca. 9 Pers.) kann Wohnraum 
für ca. 30 Personen geschaffen werden. 
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dreigeschossige Wohnbebauung, angeordnet. Somit lehnt sich die geplante Bebauung an 
den vorhandenen Maßstab der Baumasse und –höhe der vorhandenen Wohngebäude im 
Umfeld an.  

Die neue Wohnanlage profitiert von einer günstigen Verkehrsanbindung an die vorhande-
ne Staatsstraße St 2142 im Nordosten und den Rennweg im Süden.  

Bei der geplanten ein- bis 2-reihigen Wohnbebauung handelt es sich um eine städtebau-
lich sinnvolle Ortsabrundung in nordwestliche Richtung. Die südliche Baureihe kann auch 
als Lückenschluss betrachtet werden.  

Die Darstellung der Baubegrenzungspfeile im Rahmen der Flächennutzungsplanaufstel-
lung (1986) resultiert noch aus der damaligen Annahme einer Bevölkerungsstagnation 
bzw. einer geringen Bevölkerungszunahme. Insbesondere auch im Hinblick auf die über-
durchschnittliche Bevölkerungszunahme der Gemeinde Aiterhofen erscheint die geplante 
städtebauliche Weiterentwicklung vertretbar.  

 

2.3 Immissionsschutz 

Die Orientierungswerte für ein Allgemeines Wohngebiet nach DIN 18005 Teil 1, 
Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau“ betragen tagsüber (6.00 bis 22.00 Uhr) max. 55 
db(A), nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) max. 45 dB(A) für Verkehrslärm und max. 40 dB(A) für 
Anlagenlärm. 

Für den Fall, dass der Orientierungswert der DIN 18005 nicht eingehalten werden kann, 
sind ggf. passive Schallschutzmaßnahmen notwendig.  

Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs- mit Grünordnungsplans WA „Straubinger 
Straße“ durch die Gemeinde Aiterhofen wurde durch das Büro Geoplan GmbH ein 
schalltechnischer Bericht Nr. S2502008 mit Datum vom 26.02.2025 erstellt. 

Für die im Geltungsbereich geplanten Flächen mit der Einstufung eines Allgemeinen 
Wohngebiets wurden die Immissionen, ausgehend von den umliegenden Verkehrsanla-
gen, ermittelt. 

Durch den Verkehrslärm ergeben sich teilweise Überschreitungen der Orientierungswer-
te gemäß DIN 18005 sowie der Grenzwerte gem. 16. BImSchV. Daraufhin wurden hier-
für Festsetzungsvorschläge für passive Schallschutzmaßnahmen formuliert, die die zu-
künftigen Bewohner vor unzulässigen Lärmimmissionen schützen. Diese sind den Unter-
lagen des Bebauungs- mit Grünordnungsplans WA „Straubinger Straße“ zu entnahmen. 

Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und landwirtschaft-
lichen Betriebsstätten ausgehenden Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub und 
Erschütterungen, sind zu dulden. Insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Ar-
beiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder während der Nachtzeit vor-
genommen werden, falls die Wetterlage während der Erntezeit solche Arbeiten erzwingt. 

 

3. Ver- und Entsorgung 

Auf die zwingend einzuhaltenden Mindestabstände sämtlicher Ver- und Entsorgungslei-
tungen zu den Baumstandorten wird hiermit ausdrücklich hingewiesen.  

 



Deckblatt Nr. 37 zum Flächennutzungsplan der Gemeinde Aiterhofen – Begründung und Umweltbericht 

Fassung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses vom 22.04.2025 

 

 

24-80-01      Seite 12 von 40  

3.1 Wasserversorgung 

Die Trink- und Löschwasserversorgung soll durch Anschluss an den Wasserzweckver-
band Straubing-Land erfolgen.  

 

3.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbehandlung 

Die Abwasserentsorgung ist über die Erweiterung des vorhandenen Kanalnetzes zur Klär-
anlage Straubing geplant. 

Unverschmutztes Niederschlagswasser von privaten Dach- und befestigten Flächen (pri-
vate Anliegerstraßen und einzelne Parzellen) ist auf den Baugrundstücken über die im 
Zuge der Baumaßnahme je Parzelle einzubauende kombinierte Rückhalte- und Speicher-
zisterne (Volumen mind. 5 m³) zurückzuhalten und bestmöglich zu versickern. Nicht mehr 
pufferbares bzw. versickerbares Überschusswasser ist weiterhin über unterirdische Rigo-
len (im privaten Straßenbereich) einer Rückhaltung und Versickerung zuzuführen. Das 
dann nicht versickerbare Überschusswasser darf gedrosselt (Qdr = 0,5l/s) in den öffentli-
chen Kanal eingeleitet werden.  

Zur Reduzierung des anfallenden Niederschlagswassers sind alle befestigten Flächen auf 
den Privatgrundstücken (z.B. Hauseingänge, Garagenzufahrten, Stellplätze) mit versicke-
rungsfähigen Belägen auszustatten. 

Dafür sind z.B. verschiedene wasserdurchlässige Pflastersysteme, Pflastersysteme mit 
Fuge, korngestufte wassergebundene Wegedecken oder Schotterrasen geeignet. 

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für an-
liegende Grundstücke verändert werden. Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und 
Schichtwasseraustritten sowie mit wild abfließendem Oberflächenwasser aufgrund des 
darüber liegenden oberirdischen Einzugsgebietes gerechnet werden. 

Die einschlägigen Vorschriften für die Niederschlagswasserversickerung sind hierbei zu 
beachten. 

 

3.3 Energieversorgung 

Die Strom- und Gasversorgung ist durch Anschluss an das Versorgungsnetz der Stadt-
werke Straubing Strom und Gas GmbH bzw. der Energie Südbayern GmbH vorgesehen. 

Die Bauwerber haben die Sicherheitsbestimmungen zum Schutz von Erdkabeln (Pflanz-
abstände, Trassierung der Leitungen, Bauarbeiten im Leitungsnähe) beim Versorgungs-
unternehmen zu erfragen. 

Die elektrische Erschließung der neu geplanten Gebäude ist durch Erweiterung des be-
stehenden 0,4-kV-Niederspannungsortsnetzes sichergestellt und erfolgt durch Erdkabel. 
Zur Versorgung der neu geplanten Gebäude sind Niederspannungserdkabel und Vertei-
lerschränke erforderlich. Für die Unterbringung dieser Anlagen und Leitungen in den öf-
fentlichen Flächen ist die Richtlinie für die Planung der DIN 1998 zu beachten. 

Bei Bebauung oder Baumpflanzungen ist eine Abstandszone zu Erdkabeln und Versor-
gungsleitungen – einschließlich der Hausanschlussleitungen – von beiderseits je 2,50 m 
einzuhalten.  
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3.4 Telekommunikation 

Ein Anschluss der Parzellen mit Breitband/Glasfaser über die die Deutsche Telekom AG  
oder Fa. R-KOM, Regensburg wird angestrebt.  

 

3.5 Abfallentsorgung 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und 
Land (ZAW). Die entsorgungstechnischen Vorgaben des Zweckverbandes sind von den 
jeweiligen Bauherren zu beachten. Wieder verwertbare Abfallstoffe und Grünabfälle wer-
den im gemeindlichen Wertstoffhof gesammelt und recycelt bzw. fachgerecht entsorgt. 

 

4. Abwehrender Brandschutz 

Der Brandschutz wird durch die örtliche Wehr, der Stützpunkt der Freiwilligen Feuerwehr Ai-
terhofen sichergestellt. Die Feuerwehr ist gut ausgestattet und kann diese Aufgaben in vollem 
Umfang wahrnehmen. Die Löschwasserversorgung aktuell ist noch nicht sichergestellt. Diese 
muss entweder durch den Bau einer Löschwasserzisterne oder der Verlängerung der Was-
serleitungen sichergestellt werden. Entsprechendes ist vor Baubeginn mit der Brandschutz-
dienststelle abzuklären. Gleiches gilt für die Anzahl der Hydranten. Da dies bei Sonderbauten 
im Rahmen des BSI zwingend erforderlich ist, muss keine Festsetzung erfolgen. 
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UMWELTBERICHT 

 

1. Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist mit Wirkung der BauGB-Novellierung vom 20.07.2004 zu 
Bauleitplänen eine Umweltprüfung und hierfür die Erstellung eines Umweltberichtes erfor-
derlich. Er beschreibt und bewertet voraussichtliche, erhebliche Auswirkungen auf unter-
schiedliche Umweltbelange in Zusammenhang mit dem beabsichtigten Vorhaben.  

Der Umweltbericht ist gem. § 2a BauGB der Begründung zur Bauleitplanung als geson-
derter Teil beizufügen. 

Auf Grundlage des § 2 Abs. 4, Satz 5 BauGB (Abschichtungsprinzip) kann die Umweltprü-
fung mit vorliegender 37. Änderung des Flächennutzungsplanes auf die Untersuchung 
zusätzlicher oder anderer erheblicher Umwelteinwirkungen beschränkt werden, die nicht 
bereits Bestandteil der Umweltprüfung auf Ebene des Bebauungs- und Grünordnungspla-
nes WA „Strauinger Straße“ sind. 

 

1.1 Inhalt und wichtigste Ziele des Bauleitplans 

Das vorliegende Deckblatt zum Flächennutzungsplan regelt die zukünftige städtebauliche 
Ordnung des allgemeinen Wohngebietes, die landschaftsgerechte Einbindung in seine 
Umgebung, berücksichtigt dabei ortstypische Bauweisen und Bepflanzungen und trifft 
verbindliche Aussagen zur Eingriffsminimierung und -vermeidung gem. § 15 BNatSchG.  

Dadurch soll eine städtebaulich geordnete Weiterentwicklung des Hauptortes erreicht 
werden und einer Abwanderung insbesondere junger Familien entgegengewirkt werden 
kann. 

Das geplante allgemeine Wohngebiet liegt am westlichen Ortsrand des Hauptortes Aiterh-
ofen sowie westlich der Staatsstraße St 2142. Entlang der südlichen und südöstlichen 
Geltungsbereichsgrenze grenzen Wohnbauflächen eines Allgemeinen Wohngebietes bzw. 
eines Mischgebietes an.  

 

1.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes und Art deren Berücksichtigung 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) Stand 01.06.2023 

Die Gemeinde Aiterhofen liegt im „allgemeinen ländlichen Raum“ in der Region 12 „Do-
nau-Wald“, unmittelbar östlich angrenzend an das Oberzentren Straubing und südlich an-
grenzend an den „ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen“ Straubing-Bogen. 

Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

1 Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bay-
erns 

1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

1.1.1 Gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen: 

(Z)  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit mög-
lichst hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der 
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Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen 
und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen. 

(G) Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung 
und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvor-
sorge und zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, wo zur Sicherung der 
Versorgung erforderlich auch digital, geschaffen oder erhalten werden. 

1.1.2 Nachhaltige Raumentwicklung 

(Z) Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen 
ist nachhaltig zu gestalten. 

(Z) Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökologischer Belastbarkeit 
ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn ansonsten eine wesent-
liche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen droht. 

(G) Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die unterschiedlichen Ansprüche al-
ler Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden. 

1.1.3 Ressourcen schonen 

(G)  Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf dein dem 
Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtendes Maß reduziert werden. Unvermeidbare 
Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen. 

 
1.2 Demografischer Wandel 

1.2.1 Räumlichen Auswirkungen begegnen 

(G) Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene 
Bevölkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen wer-
den. 

(Z) Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwicklung, zu 
beachten. 

1.2.2 Abwanderung vermindern und Verdrängung vermeiden 

(G) Die Abwanderung vor allem junger Bevölkerungsgruppen soll insbesondere in den-
jenigen Teilräumen, die besonders vom demographischen Wandel betroffen sind, 
vermindert werden. 

(G) Hierzu sollen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die Möglichketen  

 zur Schaffung und zum Erhalt von dauerhaften und qualifizierten Arbeitsplätzen, 
 zur Sicherung der Versorgung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge,  
 zur Bewahrung und zum Ausbau eines attraktiven Wohn-, Arbeits- und Lebens-

umfelds insbesondere für Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten sowie 
für Familien und ältere Menschen  

genutzt werden. 

1.2.6 Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen 

(G) Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungs-
entwicklung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben. 
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1.3 Klimawandel 

1.3.1 Klimaschutz 

(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbeson-
dere durch 

 die Reduzierung des Energieverbrauchs mittels einer integrierten Siedlungs- und 
Mobilitätsentwicklung … 

 
3 Siedlungsstruktur 
3.1 Nachhaltige und ressourcenschonende Siedlungsentwicklung, Flächensparen 

3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot 

(G)  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten 
Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen 
Wandels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürli-
chen Ressourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume 
ausgerichtet werden. 

(G) Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 
Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. 

3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung 

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potentiale der Innenentwicklung vor-
rangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potentiale der Innenentwicklung 
begründet nicht zur Verfügung stehen. 

3.3  Vermeidung von Zersiedelung 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 
Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-
ten auszuweisen.  

Berücksichtigung: 

Es erfolgt gemäß den Zielen und Grundsätzen des LEP’s eine nachhaltige Sicherung und 
Weiterentwicklung des ländlichen Raumes durch ein maßvolles und bedarfsgerechtes Be-
reitstellen einer Entwicklungsfläche für ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.  

Es besteht eine Anbindung an bestehende Wohnbebauung als geeignete Siedlungseinheit 
(städtebaulich angebundene Lage). Es erfolgt eine ressourcenschonende und wirtschaftli-
che Erschließungsplanung sowie eine wirtschaftliche Ver- und Entsorgung über bereits 
vorhandene Anlagen und Einrichtungen. 

 Regionalplan Region Donau-Wald (RP 12) Stand 22.04.2021 

In der Karte Raumstruktur des Regionalplanes Region „Donau-Wald“ (RP 12) ist Aiterh-
ofen im Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum des Oberzentrums Straubing dar-
gestellt.  

Gemäß der Karte Nah- und Mittelbereiche liegt die Gemeinde im Nahbereich des Ober-
zentrums Straubing.  
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Auszüge aus relevanten Festlegungen, Ziele (Z) und Grundsätze (G): 

A I - Leitbild  

1 

(Z) Die Region soll zur Sicherung der Lebens- und Arbeitsbedingungen künftiger Ge-
nerationen nachhaltig entwickelt werden. In ihrer Gesamtheit und in ihren Teil-
räumen soll sie so entwickelt und gestärkt werden, dass die sich aus der Lage in-
mitten Europas und an der Nahtstelle zur Tschechischen Republik und zum Do-
nauraum ergebenden Herausforderungen bewältigt und gleichwertige Lebens- 
und Arbeitsbedingungen in allen Regionsteilen geschaffen werden.  

2 

(G) Eine räumlich ausgewogene Bevölkerungsentwicklung in der Region und ihren 
Teilräumen ist anzustreben. 

A II – Raumstruktur 

1 Ökonomische Erfordernisse 

1.2 

(G) Es ist anzustreben, die Stadt- und Umlandbereiche Deggendorf/Plattling, Passau 
und Straubing als regionale Wirtschafts- und Versorgungsschwerpunkte der länd-
lichen Region zu entwickeln.  

 Dabei ist eine ausgewogene Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung zwischen den 
Kernstädten und den Umlandgemeinden und die Berücksichtigung der jeweiligen 
räumlichen Beziehungen von besonderer Bedeutung.  

B II – Siedlungswesen 

1 Siedlungsentwicklung 

1.1  

(G) Die Siedlungsentwicklung soll in allen Gemeinden der Region bedarfsgerecht er-
folgen.  

1.2   

G Die für die Region charakteristischen Siedlungsstrukturen sollen erhalten und be-
hutsam weiterentwickelt werden. 

1.3  

G Die Siedlungsgebiete sowie sonstige Vorhaben sollen möglichst schonend in die 
Landschaft eingebunden werden. Für das Orts- und Landschaftsbild wichtige 
Siedlungsränder sollen erhalten und strukturreiche Übergänge zwischen Siedlung 
und Freiraum angestrebt werden. 

2  Siedlungsgliederung 

2.1   

(G)  Die innerörtlichen Grünsysteme sollen erhalten, wenn notwendig erweitert und mit 
den siedlungsnahen Freiräumen im Umland verknüpft werden. 
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Berücksichtigung: 

Es erfolgt eine nachhaltige Sicherung und Weiterentwicklung des ländlichen Raumes 
durch ein maßvolles und bedarfsgerechtes Bereitstellen einer Entwicklungsfläche für ein 
allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO.  

Es besteht eine Anbindung an bestehende Wohnbebauung als geeignete Siedlungseinheit 
(städtebaulich angebundene Lage). Es erfolgt eine ressourcenschonende und wirtschaftli-
che Erschließungsplanung, Ver- und Entsorgung. Für eine Ein- und Durchgrünung werden 
im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen.  

 Flächennutzungsplan 

Der Geltungsbereich ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan derzeit noch als landwirt-
schaftliche Nutzfläche dargestellt, mit der Zielaussage „keine weitere bauliche Entwick-
lung“ des bestehenden Allgemeinen Wohngebietes.  

Berücksichtigung: 
Die Gemeinde Aiterhofen verfolgt nicht mehr das im Flächennutzungsplan enthaltene Ziel 
einer Siedlungsbegrenzung. Die Darstellung der Baubegrenzungspfeile im Rahmen der 
Flächennutzungsplanaufstellung (1986) resultiert noch aus der damaligen Annahme einer 
Bevölkerungsstagnation bzw. einer geringen Bevölkerungszunahme. Im Hinblick auf die 
überdurchschnittliche Bevölkerungszunahme der Gemeinde Aiterhofen und dem daraus 
resultierenden Siedlungsbedarf erscheint die geplante städtebauliche Weiterentwicklung 
vertretbar. Aufgrund der bereits direkt angrenzenden Wohnbebauung incl. Ortsabrun-
dungssatzung „Rennweg“ bietet sich eine städtebauliche Erweiterung an dieser Stelle an.   

Im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB soll daher mit Deckblatt Nr. 37 eine entspre-
chende Änderung in ein allgemeines Wohngebiet vorgenommen werden.  

 Landschaftsplan 

Der Geltungsbereich ist auch im rechtskräftigen Landschaftsplan derzeit noch als land-
wirtschaftliche Nutzfläche dargestellt.  

Berücksichtigung: 

Im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB soll mit Deckblatt Nr. 25 eine entsprechende 
Änderung in ein allgemeines Wohngebiet vorgenommen werden. Aufgrund der bereits 
direkt angrenzenden Wohnbebauung bietet sich eine städtebauliche Erweiterung an die-
ser Stelle an. Durch die bauliche Entwicklung kann eine sinnvolle Weiterentwicklung des 
Ortsteiles erfolgen.  

 Naturschutzrecht 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine ausgewiesenen Landschaftsschutz-
gebiete, Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile 
oder Naturdenkmale. 

Ebenso sind im Geltungsbereich keine amtlich ausgewiesenen Biotope oder nach Art. 23 
BayNatschG bzw. § 30 BNatschG geschützte Strukturen vorhanden.  

Der vorhandene mittelalte Kirschbaum im Osten des Geltungsbereiches befindet sich auf 
Privatgrund.  
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Berücksichtigung: 

Grünordnerische Festsetzungen zur konkreten Umsetzung von Zielen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sowie zu erforderlichen Kompensationsmaßnahmen werden 
gem. Art. 4 BayNatSchG im Bebauungs- mit integriertem Grünordnungsplan getroffen. 
Artenschutzrechtliche Aspekte werden bei evtl. erforderlichen Rodungsmaßnahmen be-
rücksichtigt.  

 Denkmalschutzrecht  

Bodendenkmäler 

Gemäß BayerinAtlas befinden sich im Geltungsbereich und in der näheren Umgebung 
keine bekannten Bodendenkmäler.  

Berücksichtigung: 

Der ungestörte Erhalt von Bodendenkmälern hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege Priorität. Bodeneingriffe sind daher grundsätzlich auf das unabweisbar 
notwendige Mindestmaß zu beschränken. 

Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht, Bodeneingriffe jeder Art (vgl. Art. 1 Abs. 2 
u. 2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig und sind daher mit der 
Kreisarchäologie oder dem Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege abzustimmen. 

Bau- und Kunstdenkmäler 

Gemäß Bayern-Atlas befinden sich im Geltungsbereich keine bekannten Baudenkmä-
ler/Ensembles gemäß Art. 1 Abs. 2 und 3 DSchG. Bei den nächstgelegenen Baudenkmä-
lern handelt es sich um die Basilika St. Margaretha, das Mesnerhaus, das ehem. Schul-
haus und das Pfarrhaus in ca. 500 m Entfernung in südöstlicher Richtung (Denkmal-Nr. D-
2-78-113-1 bis -3), allerdings ohne Blickbezug zum geplanten Baugebiet. 

Berücksichtigung: 
Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde ist einzuholen, wenn in der Nähe von 
Baudenkmälern Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden, wenn sich dies auf 
Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (vgl. Art. 6 Abs. 
1 Satz 2 DSchG).  

 Überschwemmungsgefährdung 

Das Plangebiet befindet sich gemäß BayernAtlas (Einsichtnahme: 20.08.2024) außerhalb 
von festgesetzten Hochwassergefahrenflächen, Überschwemmungsgebieten und sog. 
„wassersensiblen Bereichen“.  

Oberflächengewässer sind innerhalb des Geltungsbereiches nicht vorhanden. Erst ca. 750 
m weiter östlich verläuft die Aiterach als Gewässer 2. Ordnung.  
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 Wasserschutz /-recht 

Eine wasserrechtliche Gestattung ist nicht erforderlich, da u.a. weder Grundwasser ange-
schnitten noch ein Gewässer hergestellt wird. 

Für die geplante Regenwasserversickerung sind die einschlägigen Vorschriften zu beach-
ten. 

Der Geltungsbereich grenzt im Nord- und Südwesten unmittelbar an die Wasserschutzge-
bietszone W III A der bestehenden Wassergewinnungsanlage der Stadt Straubing. Diese 
Zone befindet sich im am 26.09.1984 29.12.1999 durch die Stadt Straubing festgesetzten 
Wasserschutzgebiet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem BayernAtlas mit Darstellung des Trinkwasserschutzgebietes (festgesetzt mit Verord-
nung vom 29.12.1999) – M 1: 10.000 

 Immissionsschutz 

Entlang der östlichen Geltungsbereichsgrenze verläuft die Staatsstraße St 2142.   

Berücksichtigung: 

Die Orientierungswerte für ein Allgemeines Wohngebiet nach DIN 18005 Teil 1, 
Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau“ betragen tagsüber (6.00 bis 22.00 Uhr) max. 55 
db(A), nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) max. 45 dB(A) für Verkehrslärm und max. 40 dB(A) für 
Anlagenlärm. 

Für den Fall, dass der Orientierungswert der DIN 18005 nicht eingehalten werden kann, 
sind ggf. passive Schallschutzmaßnahmen notwendig.  
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Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs- mit Grünordnungsplans WA „Straubinger 
Straße“ durch die Gemeinde Aiterhofen wurde durch das Büro Geoplan GmbH ein 
schalltechnischer Bericht Nr. S2502008 mit Datum vom 26.02.2025 erstellt. 

Für die im Geltungsbereich geplanten Flächen mit der Einstufung eines Allgemeinen 
Wohngebiets wurden die Immissionen, ausgehend von den umliegenden Verkehrsanla-
gen, ermittelt. 

Durch den Verkehrslärm ergeben sich teilweise Überschreitungen der Orientierungswer-
te gemäß DIN 18005 sowie der Grenzwerte gem. 16. BImSchV. Daraufhin wurden hier-
für Festsetzungsvorschläge für passive Schallschutzmaßnahmen formuliert, die die zu-
künftigen Bewohner vor unzulässigen Lärmimmissionen schützen. Diese sind den Unter-
lagen des Bebauungs- mit Grünordnungsplans WA „Straubinger Straße“ zu entnahmen. 

Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und landwirtschaft-
lichen Betriebsstätten ausgehenden Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub und 
Erschütterungen, sind zu dulden. Insbesondere auch dann, wenn landwirtschaftliche Ar-
beiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder während der Nachtzeit vor-
genommen werden, falls die Wetterlage während der Erntezeit solche Arbeiten erzwingt. 

 
 

2. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der festgestellten Umwelt-
auswirkungen 
 

2.1 Natürliche Grundlagen 

Das Untersuchungsgebiet wird dem Naturraum „Unterbayerisches Hügelland und Isar-
Inn-Schotterplatten“ (D65), und hier der naturräumlichen Untereinheit „Gäulandschaften 
im Dungau“ (064-C) zugerechnet.  

Der Dungau liegt als Becken zwischen dem Donau-Isar-Hügelland im Süden und dem 
Falkensteiner Vorwald im Norden. Als recht breites, von Nordwest nach Südost reichen-
des Band wird er in seiner gesamten Länge von der Donau durchflossen. Der Übergang 
zum Donau-Isar-Hügelland im Süden ist fließend. Zum Falkensteiner Vorwald ist die mar-
kant ausgebildete Trennlinie an einigen Stellen durch tiefe Tertiärbuchten aufgelöst. Im 
Landkreis werden die folgenden zwei Untereinheiten unterschieden: 

Zwischen dem Donau-Isar-Hügelland im Süden und den Donauauen im Norden liegen die 
Gäulandschaften des Dungau. Es handelt sich um pleistozäne Hochterrassen, die von bis 
zu 6 m mächtigen Löss- und Lösslehmdecken überlagert sind. Auf diesen haben sich 
fruchtbare Parabraunerden und örtlich auch schwarzerdeähnliche Böden ausgebildet, die 
Ursache intensiver landwirtschaftlicher Nutzung sind. Deswegen werden die Gäuland-
schaften auch häufig „die Kornkammer Bayerns“ genannt. In der Folge entstand in den 
vergangenen Jahrzehnten eine nahezu vollständig ausgeräumte, naturferne Landschaft, 
die über zahlreiche kritisch bis stark verschmutzte Fließgewässer zur Donau hin entwäs-
sert wird. Die naturräumliche Untereinheit setzt sich in den angrenzenden Landkreisen 
Regensburg und Deggendorf fort.  
 
Das Klima des gesamten Dungaubeckens, und insbesondere das der Gäulandschaften, 
ist kontinental geprägt. Es weist hohe Sommertemperaturen, hohe Jahres- und Tages-
temperaturschwankungen und Kaltluftansammlungen im Winter auf. Damit ist es das am 
stärksten kontinental getönte Klima Bayerns. Die durchschnittliche Jahresniederschlags-
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menge beträgt 700 mm, es ist also noch trocken bis mäßig feucht. Insgesamt weist diese 
naturräumliche Einheit aufgrund ihrer Beckenlage mehr Nebeltage und kalte Tage als die 
umgebenden Gebiete auf; im Frühling und Sommer werden aber höhere Temperaturen 
und eine längere Vegetationsperiode erreicht. 

 
Der Straubinger Gäu ist bedingt durch die guten landwirtschaftlichen Ertragsbedingungen 
extrem arm an naturnahen Strukturen. In der Biotopkartierung konnten nur einzelne Bio-
topflächen erfasst werden. Ihr Flächenanteil liegt mit 0,7 % wie bereits im Donau-Isar-
Hügelland (dort 0,9 %) weit unter dem für eine Mindestausstattung mit artenreichen Le-
bensräumen erforderlichen Wert. (ABSP Landkreis Straubing-Bogen 2007) 

Die Potenziell Natürliche Vegetation, also die Vegetation, die sich nach Aufhören der 
menschlichen Nutzung langfristig einstellen würde, ist gemäß FIS-NATUR der Hexen-
kraut- oder Zittergrasseggen-Waldmeister-Buchenwald im Komplex mit Zittergrasseggen-
Hainsimsen-Buchenwald; örtlich mit Waldziest-Eschen-Hainbuchenwald. 

Altlasten in Form ehemaliger Deponien sind der Gemeinde nicht bekannt.  

 

2.2 Artenschutzrechtliche Kurzbetrachtung 

Es folgt eine artenschutzrechtliche Kurzbetrachtung bezüglich der gemeinschaftsrecht-
lich geschützten Arten (Pflanzen- und Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und 
alle europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-Richtlinie).  

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf eine Potenzialabschätzung. Art-
spezifische Erhebungen wurden nur nach Rücksprache mit der unteren Naturschutzbe-
hörde bzgl. Bodenbrütern durchgeführt. Die Bestandserfassung der Feldvögel liegt den 
Unterlagen des Bebauungs- mit Grünordnungsplanes als Anlage 1 bei. Auf die Erstellung 
einer Abschichtungsliste wurde verzichtet. 

Im Geltungsbereich befindet sich auf Privatgrund ein mittelalter Kirschbaum, welcher vo-
raussichtlich entfernt werden muss. Der Baum weist keine Baumhöhlen oder –spalten, 
welche Bedeutung für höhlenbewohnende Tierarten, wie bestimmte Vögel, Fledermäuse 
oder auch kleine Säugetiere (Siebenschläfer, Baummarder, Eichhörnchen) hätten, auf. 
Weitere Gehölze sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. 

Gefäßpflanzen 

Pflanzenarten nach Anhang IV b FFH-Richtlinie kommen im Wirkraum des Vorhabens 
nicht vor.  

Fledermäuse 

Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich keine potenziellen Quartierbäume. Im Sü-
den grenzen unmittelbar Hausgärten an. Prinzipiell können die darin enthaltenen Bäume 
als Quartiersbäume genutzt werden, werden aber durch das Vorhaben nicht berührt. Eine 
Nutzung des Vorhabensbereiches als essentielles Jagdhabitat kann jedoch aufgrund der 
intensiv landwirtschaftlichen Nutzung ausgeschlossen werden. Zudem wird die Funktion 
gegenüber dem Istzustand nicht verschlechtert. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Fledermäusen kann ausgeschlossen werden. 
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Säugetiere ohne Fledermäuse 

Für Biber und Fischotter sowie die Haselmaus fehlen im Vorhabenswirkraum geeignete 
Habitate. 

Eine vorhabensbedingte Betroffenheit dieser Artengruppe kann damit ausgeschlossen 
werden. 

Kriechtiere 

Potentiell denkbar ist im bestehenden Ortsrandbereich ein Vorkommen der Zauneidechse. 
Deckungsmöglichkeiten sind z.T. in den Hausgärten vorhanden.  

Im Geltungsbereich selber fehlen jedoch Habitatstrukturen für die Zauneidechse. Es fehlt 
an Flächen mit grabfähigem Substrat als geeignete Eiablageplätze. Eine vorhabensbe-
dingte Betroffenheit kann daher ausgeschlossen werden. 

Lurche 

Laichgewässer, Überwinterungs-, Sommerlebensräume oder Wanderkorridore werden 
nicht berührt. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit von Amphibien kann ausgeschlossen 
werden. 

Fische, Libellen 

Im Vorhabenswirkraum liegen keine Gewässerlebensräume. Damit kann eine vorhabens-
bedingte Betroffenheit sicher ausgeschlossen werden. 

Tagfalter, Nachtfalter 

Aus dieser Tiergruppe könnten aufgrund der natürlichen Verbreitungsgebiete z.B. Heller 
und Dunkler Ameisenbläuling sowie der Nachtkerzenschwärmer im Vorhabenswirkraum 
und während der Sommermonate auftreten.  

Da für die genannten Arten geeignete Habitate fehlen, kann eine vorhabensbedingte Be-
troffenheit ausgeschlossen werden.   

Schnecken und Muscheln 

Für diese Arten fehlen geeignete Feucht- und Gewässerlebensräume im Geltungsbereich. 
Eine vorhabensbedingte Betroffenheit kann ausgeschlossen werden. 

Brutvögel 

Artengruppe Wiesen- bzw. Bodenbrüter: 

Die Ackerflächen sind als Bruthabitate für bodenbrütende Vögel der Agrarlandschaft (z.B. 
Feldlerche, Kiebitz, Wiesenschafstelze) generell geeignet. In der Regel meiden die vorge-
nannten Vögel die unmittelbare Nähe zu Siedlungsrändern. Gem. der Bestandserfassung 
Feldvögel 2024 des Umwelt-Planungsbüros Alexander Scholz, 84189 Wurmsham wurden 
drei Begehungen im Mai 2024 durcgeführt. „Nach den Ergebnissen der Bestandserfas-
sung von 2024 wird kein Brutplatz der Feldlerche oder einer anderen gefährdeten Feldvo-
gelart durch Störwirkungen beeinträchtigt. Eine vorhabensbedingte Betroffenheit der vor-
genannten Arten kann daher ausgeschlossen werden. 
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Artengruppen Brutvögel-Heckenbrüter und Fledermäuse: 

An der nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze befindet sich ein mittelalter Kirschbaum. Er 
weist keine Baumhöhlen oder –spalten auf, welche Bedeutung für höhlenbewohnende 
Tierarten hätten. Der Baum kann jedoch mit den angrenzend vorhandenen Bäumen und 
Hecken als Lebensraum für gehölzbrütende Vogelarten dienen. Aufgrund der hohen Stö-
rungseinflüsse von der stark befahrenen Staatsstraße sind hier allenfalls Brutplätze von 
ungefährdeten und unempfindlichen „Allerweltsarten“ zu erwarten.  

Bau- und anlagenbedingt muss voraussichtlich der mittelalte Kirschbaum entfernt werden. 
Eine etwaige Fällung oder Rodung erfolgt außerhalb der Hauptbrutzeit von Vögeln, also 
im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar. Betriebsbedingte Störungen durch 
Wohnbetrieb und Anwohnerverkehr sind aufgrund der bestehenden Vorbelastungen nicht 
relevant. 

Die geplante Heckenpflanzung stärkt die Lebensraumfunktion des Gebietes. 

 

Zusammenfassung: 

Bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (Pflanzen- und Tierarten des An-
hangs IV FFH-Richtlinie und alle europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz-
Richtlinie) sind unter Beachtung der Rodungs- / Fällungszeiten außerhalb der Hauptbrut-
zeit von Vögeln (also im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar) keine Verbots-
tatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG einschlägig. Vorgezogene funkti-
onserhaltende Ausgleichsmaßnahmen (= CEF-Maßnahmen) sind nicht notwendig. 
 
 

2.3 Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die Schutzgüter sowie auf deren 
Wirkungsgefüge 

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden 

 Inanspruchnahme von landwirtschaftlich genutzten Böden 
 Geringfügiger Verlust und weitere Beeinträchtigungen bodenökologischer Funk-

tionen im Bereich der Versiegelungen 
 Wegfall des Einsatzes von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln sowie ei-

ner mechanischen Bodenbearbeitung. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

- Verminderung des Rückhaltevolumens des belebten Bodens durch Bodenversiege-
lungen 

- Wegfall eines etwaigen Eintrags von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in den Bo-
den  

- Versickerung des Oberflächenwassers ortsnah bzw. Rückhalt über Rückhalteein-
richtungen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft  

- Kleinflächige Veränderung der mikroklimatischen Verhältnisse  
- Verschlechterung der kleinklimatischen Bedingungen im Bereich der Versiegelun-

gen 
- Vermeidungsmaßnahmen durch festgesetzt Pflanzflächen 
- kein spürbarer Eingriff in das Windgeschehen oder den Kaltluftabfluss des Gebietes 
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Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Lebensräume 

- Versiegelung von landwirtschaftlichen Flächen (Ackerland) 
- Erhöhung der Strukturvielfalt durch seitliche Grünflächen mit Gehölzpflanzungen, 

dadurch Verbesserung von Lebensräumen und Ausbreitungskorridoren 
- Verbesserung der gesamtökologischen Situation durch Ausgleichs- / Ersatzmaß-

nahmen 

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild 

- Veränderung des Landschaftsbildes durch Bauwerke 
- Keine gravierend störende Fernwirkung aufgrund der Lage, der Eingrünungsmaß-

nahmen  
- Durch Eingrünungsmaßnahmen Optimierung des Landschaftsbildes durch zusätzli-

che Strukturierung. 

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch 

- Vorübergehende Lärm- und Abgasemissionen während der Bauphase 
- Keine Beeinträchtigung der Erholungsnutzung im Umland durch Erhöhung der 

Strukturvielfalt (Eingrünung mit Gehözpflanzungen) und Wegfall von landwirtschaft-
lichen Emissionen.  

Auswirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

- Meldung zu Tage kommender Bodenfunde 

Auswirkungen auf Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern 

- Sind nicht bekannt. 

 

2.3.1 Schutzgut Mensch (Erholung) 

Beschreibung: 

Durch die angrenzende Bebauung sowie die Lage unmittelbar an der Staatsstraße St 
2142 und der ausgeräumten, strukturarmen Agrarlandschaft ist eine Erholungswirkung 
durch eine unbebaute freie Landschaft bereits derzeit nicht gegeben. Das Gebiet weist 
somit nur einen geringen Wert für die Erholung auf.  

Auswirkungen: 

Während der Bauphase treten vorübergehend optische Störungen und Beeinträchtigun-
gen auf. Die neue Bebauung schließt unmittelbar an bestehende Bebauung an, so dass 
die Baukörper keine wesentliche Verschlechterung des Gesamteindruckes mit sich brin-
gen.  

Ergebnis: 

Es sind im Hinblick auf das Schutzgut Mensch (Erholung) nur in geringem Umfang Um-
weltauswirkungen zu erwarten.  
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2.4 Zusammenfassende Bewertung der Schutzgüter 

In nachfolgender Tabelle sind Bewertungen der Umweltzustände und der Umweltauswir-
kungen als Übersicht zusammengestellt: 

 

Schutzgut Zustandsbewertung 1) Erheblichkeit der Auswirkungen 

Boden mittlere Bedeutung (3) mittlere Beeinträchtigung 

Wasser mittlere Bedeutung (3) mittlere Beeinträchtigung 

Klima / Luft geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung 

Arten und Lebensräume geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung   

Landschaft geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung  

Mensch (Erholung)* geringe Bedeutung (2) keine Beeinträchtigung  

Mensch (Lärm)* geringe Bedeutung (2) geringe Beeinträchtigung 

Kultur- u. Sachgüter (Boden-
denkmäler)* 

geringe Bedeutung (2) keine Beeinträchtigung 

Gesamtbewertung 
Gebiet geringer Bedeu-
tung für Naturhaushalt 
und Landschaftsbild  

 

 
Tabelle 3: Bewertung der Schutzgüter 
 

*Die Schutzgüter Mensch (Erholung, Lärm) sowie Kultur- und Sachgüter sind gemäß dem Leitfaden „Bauen 
im Einklang mit Natur und Landschaft, Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ für die Eingriffs-
/Ausgleichsermittlung nicht heran zu ziehen.  
1) 1 sehr geringe Bedeutung, 2 geringe Bedeutung, 3 mittlere Bedeutung, 4 mittelhohe Bedeutung, 5 hohe 
Bedeutung für Naturhaushalt oder Landschaftsbild 

 
 

2.5 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

 Bei Durchführung der Planung 

Der Bau von Erschließungseinrichtungen wie Kanal, Wasser, Straßen etc. und die Errich-
tung von Wohngebäuden bringt vorübergehend Lärm- und Abgasemissionen der entspre-
chenden Baumaschinen mit sich. 

Teile der Grundstücke werden zukünftig bis max. GRZ 0,4 überbaut und somit versiegelt, 
andere Teile werden im Vergleich zur überwiegend intensiven ackerbaulichen Nutzung 
durch Pflanzmaßnahmen ökologisch aufgewertet und können sich als neuer Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen entwickeln. 

Die geplante Bebauung und die damit einhergehende Flächenversiegelung erfordert eine 
ordnungsgemäße Entwässerung. Sämtliches Niederschlagswasser soll auf der kompletten 
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Fläche direkt über die Beläge bzw. unterirdische Rigolen oder Mulden und somit dem 
Wasserhaushalt wieder zugeführt werden. 

Verbleibende Beeinträchtigungen werden mit Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Bau-
gebietes kompensiert. 

Mit der Umsetzung der Planung erfolgen eine städtebaulich und landschaftsplanerisch 
vertretbare Entwicklung an dieser Stelle im direkten Anschluss an die vorhandene Infra-
struktur. 

 

 Bei Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der vorliegenden Planung würden die Flächen weiter intensiv 
landwirtschaftlich genutzt werden. Es wäre keine Überbauung und Flächenversiegelung 
zu erwarten. Die vorhandene Bodenstruktur und die Bodenfunktionen können erhalten 
werden, ebenso kann das Oberflächenwasser ungehindert versickern. Im Hinblick auf das 
Schutzgut Luft wird es zu keiner kleinklimatischen Erhöhung der Erwärmung/Aufheizung 
kommen. Das Landschaftsbild bleibt in der momentanen Situation unverändert. Bei einer 
Beibehaltung der aktuellen landwirtschaftlichen Nutzung bliebe der ungünstige Stoffein-
trag in den Boden, in die angrenzenden Flächen und ins Grundwasser bestehen.  

 

2.6 Geplante Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 

 Schutzgut Arten und Lebensräume 

 Durchlässigkeit der Siedlungsränder zur freien Landschaft zur Förderung von Wech-
selbeziehungen 

 Festsetzung privater grünordnerischer Maßnahmen zur Grundstücksdurch- bzw. -
eingrünung (hier: Einzelbaumpflanzungen und Ortsrandeingrünung)  

 Verbot tiergruppenschädigender Anlagen oder Bauteile, z.B. von Sockelmauern bei 
Zäunen 

 Bündelung von Ver- und Entsorgungsleitungen unter Verkehrsflächen außerhalb zu-
künftiger Baumstandorte 

 Verwendung insektenschonender Beleuchtung 

 Schutzgut Wasser 

 Rückhaltung des Niederschlagwassers in naturnah gestalteter Wasserrückhaltung 
bzw. Versickerungsmulden 

 Erhalt der Wasseraufnahmefähigkeit des Bodens durch Verwendung versickerfähi-
ger Beläge 

 Bepflanzung und Begrünung der Grün- und Freiflächen 

 Schutzgut Boden 

 Anpassung der Straßenhöhen an den Geländeverlauf zur Vermeidung größerer 
Erdmassenbewegungen  

 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch z.T. verdichtete Bauweise 
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 Verwendung versickerungsfähiger Beläge  

 Schichtgerechte Lagerung und ggs. Wiedereinbau des Bodens 

 Schutz vor Erosion oder Bodenverdichtung 

 Organoleptische Beurteilung des Bodenaushubes durch eine fachkundige Person 

 Vermeidung, Minimierung - Schutzgut Luft 

 Schaffung von Grünflächen 

 Bepflanzung und Begrünung der Grün- und Freiflächen  

 Schutzgut Landschaftsbild 

 Begrenzung der zulässigen Gebäudehöhen 

 Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern 

 Festsetzung einer Ortsrandeingrünung im Norden und Westen.   

 Ausgleichsmaßnahmen 

 Ausweisung von geeigneten Ausgleichsflächen in Abstimmung mit der unteren Na-
turschutzbehörde.  

 

2.7 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 

Der § 18 Abs. 1 BNatSchG sieht für Bauleitpläne und Satzungen eine Entscheidung über 
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des BauGB vor, 
wenn auf Grund dieser Verfahren Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind.  

Die Eingriffsermittlung erfolgt gemäß dem Leitfaden „Eingriffsregelung in der Bauleit-
planung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen, 
in seiner fortgeschriebenen Fassung vom November 2021. 

Der Leitfaden unterscheidet zwischen einem differenzierten, sog. Regelverfahren bei zu 
erwartenden Eingriffen, das über Bestandsaufnahme, Bewertung und Vermeidung hin zu 
Flächen oder Maßnahmen für verbleibenden Ausgleichsbedarf führt und der Vereinfach-
ten Vorgehensweise bei (einfachen) Planungsfällen, bei denen auch das mehrschrittige 
Regelverfahren zum gleichen Ergebnis führen würde. 

Voraussetzung für das Vereinfachte Verfahren wäre die Planung von Wohnbauflächen, 
die durchgängige Bejahung einer vorgegebenen Checkliste sowie eine festgesetzte GRZ 
von max. 0,3.  

Im vorliegenden Fall kann das sog. „Vereinfachte Vorgehen“ nicht angewandt werden, da 
ein Wohngebiet mit einer  maximal zulässigen GRZ von 0,4 ausgewiesen wird. Damit ist 
nach dem sog. Regelverfahren mit folgenden vier Schritten vorzugehen: 

1. Bestandsaufnahme und Bewertung 

Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb landschaftsökologisch sensibler Bereiche 
bzw. landschaftsbildprägender Oberflächenformen und wird fast ausschließlich als Inten-
sivacker (Biotop- und Nutzungstyp A11/2 Wertpunkte) genutzt. An der südöstlichen Gel-
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tungsbereichsgrenze befindet sich ein mittelalter Kirschbaum (B312/9 Wertpunkte) auf 
Privatgrund. 

Der Geltungsbereich wird aufgrund der Schutzgutbeschreibung und -bewertung insgesamt 
als Gebiet geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild eingestuft. 

 

2. Ermittlung der Eingriffsschwere  

Gemäß Leitfaden ist bei Eingriffen in die Gruppe der BNT mit einer geringen bis mittleren 
naturschutzfachlichen Bedeutung die Eingriffsschwere mittels der festgesetzten GRZ an-
zusetzen. 

Der Beeinträchtigungsfaktor beträgt entsprechend der festgesetzten GRZ 0,4.  

 

3. Ermitteln des Umfangs erforderlicher Ausgleichsflächen 

Es ergibt sich ein Ausgleichsbedarf von 4.584 Wertpunkten. 

 

4. Auswahl geeigneter Flächen und naturschutzfachlich sinnvoller Ausgleichsmaß-
nahmen  

Die baurechtliche Kompensation erfolgte in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde auf folgender externer Ausgleichsfläche: Flurnummer 709/TF, Gmkg. Obersunzing. 

Die Sicherung der privaten baurechtlichen Ausgleichsfläche erfolgt durch Eintragung einer 
Grunddienstbarkeit mit Reallast.  

Die Ausgleichsfläche ist dauerhaft zu erhalten. 

Die Ausgleichsmaßnahmen sind mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes durch die Ge-
meinde Leiblfing an das Bayerische Landesamt für Umwelt zu melden (Art. 9 Bay-
NatSchG). 

 

2.8 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Der ausgewählte Standort weist im Vergleich zu anderen neuen Standorten innerhalb der 
Gemeinde folgende günstige Standortfaktoren auf: 

 siedlungsstrukturelle Anbindung an vorhandenes Wohn- und Mischgebiet 

 ökologisch unsensible, landwirtschaftlich genutzte Ausgangsfläche  

 erschließungstechnisch optimales Grundstück im Hinblick auf Straßenanbindung sowie 
Ver- und Entsorgung. 

Am gewählten Standort sind zudem keinerlei erhebliche Beeinträchtigungen von Schutz-
gütern oder sonstigen öffentlichen Belangen zu befürchten. Alternativ wäre die Beibehal-
tung der landwirtschaftlichen Nutzung anzuführen. 

Alternative Planungsmöglichkeiten für die Erschließung und Anordnung der Bauparzellen 
innerhalb des Geltungsbereiches sind aufgrund des Zuschnittes des Geltungsbereiches 
kaum gegeben. Die gewählte Straßenführung ermöglicht einen sparsamen Flächenver-
brauch. 
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3. Zusätzliche Angaben 
 

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfah-
ren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Umweltprüfung 

Daten zu natürlichen Grundlagen und zur Bestandserhebung wurden folgenden Quellen 
entnommen: 

- Fachinformationssystem Naturschutz (FIS-Natur) 

- Umweltatlas Boden Bayern 

- Bayern-Atlas 

- Bayerischer Denkmal-Atlas 

- Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP des Landkreises Straubing-Bogen 2007) 

- Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP Bayern) 

- Regionalplan Donau-Wald (RP 12) 

- Flächennutzungsplan der Gemeinde Aiterhofen 

- Landschaftsplan der Gemeinde Aiterhofen 

- Örtliche Geländeerhebungen durch das Büro Heigl (Juli 2024) 

Die Analyse und Bewertung des Plangebietes erfolgte verbal-argumentativ. Zur Bewertung 
der Umweltauswirkungen sowie zur Ermittlung des Ausgleichsbedarfs wurde der Leitfaden 
„Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (2021) angewandt.  

Besondere Schwierigkeiten im Rahmen der Umweltprüfung traten im vorliegenden Fall 
nicht auf.  

 

3.2 Beschreibung der geplanten Überwachungsverfahren (Monitoring) 

Planbedingte erhebliche Umweltauswirkungen werden durch die Änderung des Flächen-
nutzungsplanes nicht erwartet.  

Eine Überwachung unvorhersehbarer erheblicher Umweltauswirkungen ist durch die 
Kommune erst auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanungen (nachfolgende Bebau-
ungs- mit Grünordnungspläne) bzw. bei der konkreten Planungsumsetzung möglich.  

 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Am westlichen Ortsrand des Hauptortes Aiterhofen der Gemeinde Aiterhofen soll in ange-
bundener Lage, angrenzend an die Staatsstraße St 2142 ein neues Baugebiet mit 8 Bau-
parzellen für ca. 30 Einwohner auf derzeit intensiv ackerbaulich genutzten Flächen ent-
stehen. 

Das geplante kleinflächige Baugebiet stellt städtebaulich eine sinnvolle Ergänzung am 
westlichen Ortsrand dar. 

Der Geltungsbereich umfasst mit einer Fläche von ca. 5.926 m² die Flurnummern 287 und 
286/TF, jeweils der Gemarkung Aiterhofen.  
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Das Planungsgebiet befindet sich außerhalb landschaftsökologisch sensibler Bereiche 
oder landschaftsbildprägender Oberflächenformen. Es grenzt an die weitere Schutzzone 
des Wasserschutzgebietes der Stadt Straubing. 

Die Art und Dichte der Bebauung entspricht den bisherigen örtlichen Gegebenheiten. 

Eingriffsvermeidende und –minimierende grünordnerische Maßnahmen sind festgesetzt. 
Verbleibende Beeinträchtigungen werden durch die Höhe des Kompensationsfaktors und 
damit des Umfangs und der Qualität von Ausgleichsmaßnahmen kompensiert. 

Insgesamt sind damit nach derzeitigem Kenntnisstand keine nachhaltigen oder erhebli-
chen Auswirkungen auf Mensch, Tier und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Landschaft 
oder sonstige Güter zu erwarten. 
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4. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

 

4.1 Denkmalschutz 

Bodendenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas sind im Geltungsbereich selbst und in der näheren 
Umgebung keine Bodendenkmäler bekannt.  

Berücksichtigung: 

Der ungestörte Erhalt evtl. Denkmäler hat aus Sicht des Bayerischen Landesamtes für 
Denkmalpflege Priorität. Bodeneingriffe sind daher auf das unabweisbar notwendige Min-
destmaß zu beschränken. Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht, Bodeneingriffe 
jeder Art (vgl. Art. 1 Abs. 2 u. 2 DSchG) sind nach Art. 7 DSchG genehmigungspflichtig 
und daher unbedingt mit der Kreisarchäologie oder dem Bayer. Landesamt f. Denkmal-
pflege abzustimmen.  

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebaungsplanes ist eine denk-
malrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenstän-
digen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu bean-
tragen ist.  

Im Planbereich muss daher so frühzeitig wie möglich vor Baubeginn auf Kosten des Bau-
trägers eine unter der Aufsicht einer Fachkraft stehende, bauvorgreifende Sondagegra-
bung durchgeführt werden. Sollte die Sondage ein Bodendenkmal erbringen, so ist auf 
Kosten des Verursachers eine archäologische Untersuchung durchführen zu lassen. 

Auf Art. 8 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes wird hingewiesen. 

Baudenkmäler 

Gemäß Bayerischem Denkmal-Atlas befinden sich im Geltungsbereich und in der näheren 
Umgebung keine bekannten Baudenkmäler.  

Berücksichtigung: 

Die Erlaubnis der Unteren Denkmalschutzbehörde ist einzuholen, wenn in der Nähe von 
Baudenkmälern Anlagen errichtet, verändert oder beseitigt werden, wenn sich dies auf 
Bestand oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler auswirken kann (vgl. Art. 6 Abs. 
1 Satz 2 DSchG).  

 

4.2 Pufferung und Nutzung von Regenwasser 

Anfallendes Regenwasser von Dächern und befestigten Flächen ist zur Schonung der 
Ressource Grundwasser in ausreichend dimensionierten Regenwassersammelanlagen 
(Zisternen) zu sammeln und über gesonderte Regenwasserleitungen einer ökologisch 
sinnvollen Verwendung (z. B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung) zuzuführen.  

Auf die Toxizität von Kupferdachrinnen (Verwendung von Titanzink!) sowie auf die nicht 
zulässige direkte Verbindung zwischen Trink- und Regenwassernetz wird in diesem Zu-
sammenhang ausdrücklich hingewiesen. 
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 5 m3 

Versickerung in den 
Untergrund 

Die Verwendung von Regenwasser für die Toilettenspülung ist i.d.R. nur bei einer ent-
sprechenden Teilbefreiung vom Benutzungszwang durch den Wasserzweckverband mög-
lich.  

Auf jedem Grundstück ist mit der Baumaßnahme eine Regenwasserrückhalteeinrichtung 
(Zisterne) mit einem Puffervolumen von mind. 5 m³ und einer Drosseleinrichtung, die den 
Abfluss auf max. Qdr=0,5 l/s beschränkt, einzubauen, um die bestehenden gemeindlichen 
Entwässerungsanlagen nicht überzubelasten und um Abflussspitzen zu minimieren. Die 
Notwentlastung ist dabei z. B. in Form einer Sickerrigole auf dem eigenen Grundstück bzw. 
den  privaten Verkehrsflächen zu erstellen. Die Dimensionierung dieser ist den geltenden 
Normen und Regelwerken zu entnehmen. 

Die Notwendigkeit dieses Einbaus sowie des Abnahmegutachtens wird in die notariellen 
Kaufverträge aufgenommen, wobei die Bauplatzerwerber die Kosten zu übernehmen ha-
ben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel einer kombinierten Puffer- und Speicherzisterne 

Vom Wasserzweckverband Straubing-Land wird hingewiesen: 

Eigenversorgungsanlagen (Hausbrunnen / Regenwassernutzungsanlagen) 

Nach der geltenden Wasserabgabesatzung des Zweckverbandes ist auf Grundstücken, die 
an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, der gesamte Wasser-
bedarf ausschließlich aus dieser zu decken (Benutzerzwang). Lediglich gesammeltes Nieder-
schlagswasser darf ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung, Toilettenspülung 
und zum Wäschewaschen verwendet werden. 

Auf Antrag wird die Verpflichtung zur Benutzung auf einen bestimmten Verbrauchszweck o-
der Teilbedarf beschränkt, soweit das für die öffentliche Wasserversorgung wirtschaftlich zu-
mutbar ist und nicht andere Rechtsvorschriften oder Gründe der Volksgesundheit entgegen-
stehen. 

Der Grundstückseigentümer stellt einen schriftlichen formlosen Antrag beim Zweckverband. 
Im Antrag hat der Eigentümer das Objekt, die Art der Eigengewinnungsanlage und die Ver-
brauchszwecke möglichst genau zu beschreiben. 

Empfohlenes 
Rückhalte-
volumnen 
 3 m3 
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Der Zweckverband erteilt nach Überprüfung des Antrages einen schriftlichen Genehmigungs- 
oder Ablehnungsbescheid. Hierfür wird vom Zweckverband eine Gebühr erhoben, die sich 
nach dem Aufwand für die Prüfung des Antrages bemisst (für eine normale Prüfung in der 
Regel 50,- Euro netto). 

Genehmigungsbescheide werden vom Zweckverband in Abdruck an die jeweilige Gemeinde 
zur Kenntnisnahme weitergeleitet. 

Nach Vorlage des Genehmigungsbescheides kann der Grundstückseigentümer die Errich-
tung der Eigenversorgungsanlage veranlassen, wobei die Auflagen des Zweckverbandes 
unbedingt zu beachten sind. 

Ggf. ist für die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer ist ein was-
serrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde erforderlich. 

Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100: 

Die Sicherheit gegen Überflutung bzw. einer kontrollierten schadlosen Überflutung des 
Grundstücks, muss rechnerisch nachgewiesen werden. Nach Abschnitt 14.9.2 der DIN ist für 
die Grundstücke > 800 m² abflusswirksamer Flächen ein Sicherheitsnachweis gegen schad-
lose Überflutung mit einem mind. 30-jährigem Regenereignis zu führen. 

 

4.3 Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Grundstücken 

Art. 47 AGBGB  

(1) Der Eigentümer eines Grundstückes kann verlangen, dass auf einem Nachbargrund-
stück nicht Bäume, Sträucher oder Hecken… in einer geringeren Entfernung als 0,50 m 
oder, falls sie über 2 m hoch sind, in einer geringeren Entfernung als 2 m von der Grenze 
seines Grundstückes gehalten werden. 

Art. 48 AGBGB 

(1) Gegenüber einem landwirtschaftlich genutztem Grundstück, dessen wirtschaftliche 
Bestimmung durch Schmälerung des Sonnenlichts erheblich beeinträchtigt werden würde, 
ist mit Bäumen von mehr als 2 m Höhe ein Abstand von 4 m einzuhalten. 

(2) Die Einhaltung des in Absatz 1 bestimmten Abstandes kann nur verlangt werden, 
wenn das Grundstück die bezeichnete wirtschaftliche Bestimmung schon zu der Zeit ge-
habt hat, zu der die Bäume die Höhe von 2 m überschritten haben. 

Art. 50 AGBGB 

(1) …Die Grenzabstände gelten nicht für Bepflanzungen, …die längs einer öffentlichen 
Straße oder auf einem Platz gehalten werden...  

 

4.4 Landwirtschaftliche Immissionen und Belange 

Die an das Baugebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden weiterhin land-
wirtschaftlich genutzt. Die Bauwerber werden darauf hingewiesen, dass zeitweise trotz 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen und Betrieben Ge-
ruchs-, Staub- und Lärmemissionen sowie Erschütterungen ausgehen können, die zu dul-
den sind. 
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Diese Beeinträchtigungen müssen auch nach Feierabend, an Sonn- und Feiertagen oder 
während der Nachtzeit hingenommen werden. 

Die Erschließung der landwirtschaftlichen Nutzflächen muss gesichert bleiben. Geplante 
Bepflanzungen entlang von Feldwegen müssen so gestaltet werden, dass diese auch wei-
terhin mit landwirtschaftlichen Großmaschinen ungehindert befahren werden können. 

Es muss sichergestellt sein, dass die umliegenden landwirtschaftlichen Betriebe in ihrem 
Bestand und in ihrer weiteren betrieblichen Entwicklung durch die Ausweisung von Bau-
flächen nicht behindert werden. 

 

4.5 Elektrische Erschließung 

Die Anschlüsse der einzelnen Gebäude erfolgen mit Erdkabel, für die Hausanschlüsse soll-
ten von den Bauwilligen entsprechende Kabeleinführungen vorgesehen werden. 

Bei allen mit Erdarbeiten verbundenen Vorhaben innerhalb des Baugebietes ist das zu-
ständige Energieversorgungsunternehmen zu verständigen. Um Unfälle und Kabelschä-
den zu vermeiden, müssen die Kabeltrassen örtlich genau bestimmt und die erforderlichen 
Sicherheitsvorkehrungen festgelegt werden. 

Ebenso wird auf die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft der Feinme-
chanik und Elektrotechnik für elektrische Anlagen und Betriebsmittel (VBG 4) und die da-
rin aufgeführten VDE-Bestimmungen hingewiesen. 

Die Planung des Kabel- und Versorgungsleitungsnetzes, die Lage der Hausanschlusslei-
tungen und die Einhaltung geeigneter Schutzmaßnahmen in der Nähe von Bäumen erfolgt 
in Abstimmung mit den im Bebauungsplan festgesetzten Baumstandorten. Das DVGW 
Arbeitsblatt GW 125 ist zu beachten. 

Im Hinblick auf die aus ökologischer Sicht wünschenswerte Förderung der allgemeinen 
Elektromobilität wird angeregt bei Grundstücksverträgen mit Bauwilligen zu berücksichti-
gen, dass Elektroanschlüsse im Bereich der Parkflächen zumindest vorgesehen werden, 
Dies gilt insbesondere bei geplanten Tiefgaragenstellplätzen in Mehrfamilienhäuser. Diese 
Empfehlung entspricht einer entsprechenden Beschlussfassung des Umwelt- und Ener-
gieausschusses des Kreistages Straubing-Bogen. 

 

4.6 Belange des Bodenschutzes 

Auf die ordnungsgemäße Verwertung des im Zuge der Baumaßnahmen anfallenden und 
vor Ort nicht wieder zu verwendenden Bodenaushubs ist zu achten. Bei Auf- und Einbrin-
gen von Materialien in eine durchwurzelbare Bodenschicht sind die materiell-rechtlichen 
Vorgaben des Bodenschutzrechts gem. BBodSchV einzuhalten. Insbesondere ist nur Bo-
denmaterial zur Verwertung geeignet, das die Vorsorgewerte der BBodSchV (bei Verwer-
tung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen 70 % davon) nicht überschreitet. Des Weite-
ren muss die Kombinationseignung von zu verwertendem Bodenmaterial mit dem Boden 
der Verwertungsfläche nach DIN 19731 gegeben sein. 

Ferner ist in diesem Zusammenhang eine nachhaltige Sicherung der Bodenfunktion zu 
gewährleisten. Diese Voraussetzung ist beispielsweise bei einer Aufbringung auf landwirt-
schaftlich genutzten Böden mit einer Bodenkennzahl > 60 oder sonstigen schützenswer-
ten Fläche i.d.R. nicht gegeben. 
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Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Abfälle oder Altlastenverdachtsflächen zu Tage tre-
ten, ist das Sachgebiet Umwelt- und Naturschutz am Landratsamt unverzüglich zu infor-
mieren. 

Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden die Normen 
DIN 18915 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen Umgang und zur rechts-
konformen Verwertung des Bodenmaterials geben, empfohlen. Es wird angeraten, die 
Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der Baumaßnahmen zu 
klären.  

Hilfestellungen zum umweltgerechten Umgang mit Boden sind im Leitfaden zur Boden-
kundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu finden.  

Bei Bautätigkeit sind Oberboden und Unterboden getrennt zu lagern. Folgende Maße sind 
für Oberboden-Mieten zur ausreichenden Sauerstoffversorgung einzuhalten: 

 Höhe: max. 2,00 m Länge: unbegrenzt 

 Breite: max. 5,00 m Querschnitt: trapezförmig 

 Abb.: Schemaschnitt Oberbodenmieten M 1:200 

Die Oberbodenmieten sind gem. DIN 18917 Abs. 3.3 mit einer Zwischenbegrünung aus 
tiefwurzelnden (aber nicht winterharten) Lupinen, Ölrettich, Senf oder Raps bzw. frosthar-
tem Inkarnatklee oder Winterraps anzusäen. Bei sämtlichen Oberbodenarbeiten ist die 
jeweils gültige Fassung der DIN 18915 - Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke 
- zu beachten. Die Mieten dürfen nicht mit Maschinen befahren werden. 

 

4.7 Wasserwirtschaftliche Informationen und Empfehlungen 

Von Wasserwirtschaftsämtern wird empfohlen, bei erforderlichen Aushubarbeiten das an-
stehende Erdreich von einer fachkundigen Person organoleptisch beurteilen zu lassen. 
Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik etc.) ist 
das Landratsamt oder das zuständige Wasserwirtschaftsamt zu informieren. 

Hinsichtlich etwaig vorh. Altlasten und deren weitergehende Kennzeichnungspflicht ge-
mäß BauGB sowie der boden- und altlastenbezogenen Pflichten wird ein Abgleich mit 
dem Altlastenkataster des Landkreises empfohlen. 

Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild ab-
fließendem Oberflächenwasser aufgrund des darüber liegenden oberirdischen Einzugs-
gebietes gerechnet werden.  

Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für 
anliegende Grundstücke verändert werden. 

Wird eine Gesamtdachfläche von 50 m² mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung überschritten, 
sind ggf. zusätzliche Reinigungsmaßnahmen erforderlich. Bei beschichteten Metalldä-
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chern ist mindestens die Korrosivitätskategorie C 3 (Schutzdauer: „lang“) nach DIN EN 
ISO 12944-5 einzuhalten. Eine entsprechende Bestätigung unter Angabe des vorgesehe-
nen Materials ist im Bedarfsfall vorzulegen. 

Zur Vermeidung von Abflussverschärfungen und zur Stärkung des Grundwasserhaushal-
tes ist der zunehmenden Bodenversiegelung entgegenzuwirken und die Versickerungsfä-
higkeit der Flächen zu erhalten. Anfallendes Niederschlagswasser von Dach- und unver-
schmutzten Hofflächen sollte möglichst auf den Grundstücken über Mulden oder Rasen-
flächen breitflächig versickert werden. Bei Planung oder Bau von Anlagen zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung ist ggf. das ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfeh-
lungen zum Umgang mit Regenwasser“ zu beachten. Für die Gartenbewässerung und 
Nutzung als Brauchwasser wird eine Speicherung von Regenwasser mittels Zisternen 
vorgeschlagen. 

Die Benutzung eines Gewässers (§ 9 WHG) bedarf grundsätzlich der wasserrechtlichen 
Erlaubnis oder der Bewilligung (§ 8 Abs. 1 Satz 1 WHG). 

Für die Einleitung des Niederschlagswassers und eine ggf. vorher erforderliche Pufferung 
sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV - vom 
01.01.2000, zuletzt geändert  durch § 1 Nr. 367 der Verordnung vom 22. Juli 2014 (GVBl. 
S. 286) und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Nie-
derschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in Oberflächen-
gewässer (TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten. Ggfs. ist ein wasserrechtliches Ver-
fahren erforderlich. 

Falls die Voraussetzungen der NWFreiV i. V. m. der TRENGW und der TRENOG nicht 
vorliegen, ist für das Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in ein Gewässer 
rechtzeitig vorher beim Landratsamt Straubing-Bogen die Erteilung einer wasserrechtli-
chen Gestattung zu beantragen. Der Umfang der Antragsunterlagen muss den Anforde-
rungen der Verordnung über Pläne und Beilagen in wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) 
entsprechen.  
Für den Fall, dass die Ableitung über ein bereits bestehendes Regenrückhaltebecken ge-
schieht, ist dessen Aufnahmekapazität (ATV-Arbeitsblatt A 117) nachzuweisen. 

Grundsätzlich ist für eine gezielte Einleitung in oberirdische Gewässer (Gewässerbenut-
zungen) eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltungsbehörde erforderlich. 
Hierauf kann verzichtet werden, wenn bei Einleitungen in oberirdische Gewässer die Vo-
raussetzungen des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1 
Nr. 2 BayWG mit TRENOG (Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammel-
tem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer) erfüllt sind. 

Aufgrund der geringen Abstände der einzelnen Parzellen untereinander können sich dort 
errichtete Grundwasserwärmepumpen gegenseitig beeinflussen. Dies ist von den Bauher-
ren bei der Planung ihrer Heizungssysteme zu berücksichtigen und ggfs. durch Gutachter 
näher untersuchen zu lassen.  

Gemäß § 55 Abs. 2 WHG soll Niederschlagswasser ortsnah versickert werden, soweit 
dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften oder was-
serwirtschaftliche Belange entgegenstehen. Die Aufnahmefähigkeit des Untergrundes ist 
mittels Sickertest nach Arbeitsblatt DWA-A 138, Anhang B, exemplarisch an repräsentati-
ven Stellen im Geltungsbereich nachzuweisen.  

Für eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten 
sind rechtzeitig vorher mit dem Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasserrecht 
abzusprechen. 
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4.8 Verlegung neuer Telekommunikationslinien 

Geeignete und ausreichende Trassen zur Unterbringung neuer Telekommunikationslinien 
(und auch für alle anderen Ver- und Entsorgungsleitungen) stehen unter den Fahrbahnen, 
und öffentlichen Seitenstreifen zur Verfügung. 

Zur Versorgung des Planbereichs mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom 
ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plan-
gebiets einer Prüfung vorbehalten. 

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekann-
ten Maßnahmen Dritter im Bereich des Plangebietes stattfinden werden. 

Bei positivem Ergebnis der Prüfung machen wir darauf aufmerksam, dass aus wirt-
schaftlichen Gründen eineunterirdische Versorgung des Neubaugebietes durch die Tele-
kom Deutschland GmbH nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschlie-
ßung möglich ist. Wir beantragen daher, sicherzustellen, dass 

 für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die unge-
hinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Ver-
kehrswege möglich ist, 

 auf Privatwegen (Eigentümerwegen) ein Leitungsrecht zu Gunsten der Telekom 
Deutschland GmbH als zu belastende Fläche festgesetzt und entsprechend § 9 
Abs. 1 Ziffer 21 BauGB eingeräumt wird, 

 eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionie-
rung der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbau-
maßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger er-
folgt, wie ausdrücklich im Telekommunikationsgesetz § 125 Abs. 3 beschrieben, 

 die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der Telekommunikationsinfra-
struktur in Lage und Verlauf nicht mehr verändert werden. 

 dem Erschließungsträger auferlegt wird, dass dieser für das Vorhaben einen Bau-
ablaufzeitenplan aufstellt und bei Bedarf verpflichtet ist, in Abstimmung mit uns im 
erforderlichen Umfang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäu-
sen auf privaten Grundstücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag 
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutsch-
land GmbH im Grundbuch kostenlos zu sichern. 

Wir machen besonders darauf aufmerksam, dass eine Erweiterung unserer Telekommu-
nikationsinfrastruktur außerhalb des Plangebietes aus wirtschaftlichen Erwägungen her-
aus auch in oberirdischer Bauweise erfolgen kann. 

Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige Bereitstellung der Telekommunika-
tionsdienstleistungen sowie zur Koordinierung mit Straßenbau- bzw. Erschließungsmaß-
nahmen der anderen Versorger, ist es dringend erforderlich, dass Sie sich rechtzeitig, 
mindestens jedoch 3 Monate vor Baubeginn, mit dem zuständigen Ressort in Verbindung 
setzen: telekom-bauleitplanung-regensburg@telekom.de 
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4.9 Hinweise zum abwehrenden Brandschutz  

Feuerwehrzufahrt: 

Die öffentlichen Verkehrsflächen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbrei-
te, Kurvenkrümmungsradien usw. mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und unbe-
hindert befahren werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t 
(Achslast 10 t) ausgelegt sein. Hierzu wird auch auf die Richtlinie über Flächen für die Feu-
erwehr, Stand Feb. 2007, AllMBl 2008 S. 806 hingewiesen. Es muss insbesondere gewähr-
leistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von 
den öffentlichen Verkehrsflächen erreichbar sind. Bei Sackgassen ist darauf zu achten, 
dass die sog. „Wendehammer“ auch für Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Zur unge-
hinderten Benutzung ist ein Wendeplatzdurchmesser von mind. 18 m, für Feuerwehreins-
ätze mit Drehleiter DLA(K) 23-12 mit mind. 21 m erforderlich. Gegebenenfalls sind Ver-
kehrsbeschränkungen (Halteverbote) zu verfügen. 

Löschwasserversorgung: 

Die öffentliche Wasserleitung ist mindestens so auszulegen, dass bei gleichzeitiger Benut-
zung von zwei nächstgelegenen Hydranten – Unterflurhydranten nach DIN 3221 Teil 1 und 
Überflurhydranten nach DIN 3222 Teil 1 im Verhältnis 2:1 – ein Förderstrom von je 800 
l/min über zwei Stunden bei einem Fließdruck von 1,5 bar erreicht wird. Die Hydrantenlei-
tungen sind möglichst als Ringleitung auszubauen. Der Hydrantenabstand untereinander 
soll nicht mehr als 100 m betragen. Sie müssen außerhalb des Trümmerschattens am 
Fahrbahnrand eingebaut werden.  

Wo die geforderte Leistung nicht erreicht werden kann und im Umkreis von 300 m keine 
ausreichende unabhängige Löschwasserversorgung zur Verfügung steht, sind Löschwas-
serbehälter (Zisterne) mit mindestens 96 cbm Wasserinhalt nach DIN 14230 zu erstellen.  

Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem ört-
lich zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu führen und dem Landratsamt 
Straubing-Bogen in schriftlicher Form vorzulegen. Das Löschwasser soll möglichst aus 
Oberflurhydranten mit zwei B-Abgängen gem. DIN 3222 entnommen werden können; es 
sind ausschließlich DVGW-zugelassene Hydranten nach Möglichkeit am Fahrbahnrand au-
ßerhalb des Gebäudetrümmerschattens zu installieren. 

Bei einer Erweiterung des Baugebietes ist die Löschwasserversorgung erneut zu überprü-
fen. 

Die Ausrüstung und Ausbildung der Örtlichen Feuerwehr ist dem Schutzbereich angepasst. 

Abstände zwischen Bauten und Starkstromleitungen 

Die Abstände zwischen Bauten und Starkstromleitungen müssen den Vorschriften des Ver-
bandes Deutscher Elektrotechniker entsprechen. VDE 0132 ist zu beachten. Demnach ist 
beim Einsatz von Stahlrohren zwischen Stahlrohr und unter Spannung stehenden Anlagen-
teilen bei Niederspannungsleitungen ein Abstand von 5 m und bei Hochspannungsleitungen 
ein Abstand von 10 m zu gewährleisten. Die Situierung von Gebäuden unter Stromleitungen 
kann daher aus Gründen der Brandbekämpfung ausgeschlossen sein. 

Hinweis zum Brandschutz bei dachgebundenen Photovoltaikanlagen: 

Bei Doppelhäusern sind evtl. Solaranlagen so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer 
nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann. Von 
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Brandwänden und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen min-
destens 1,25 m Abstand eingehalten werden. 

 

4.10 Belange des Staatlichen Bauamtes Passau, Servicestelle Deggendorf 

Die Anbauverbotszone von 20 m zum bituminösen Fahrbahnrand der Staatsstraße St 2142 
ist gem. Art. 23 BayStrWG zu beachten. Auch das Lichtraumprofil des zur St 2142 straßen-
parallelen Geh- und Radweges nach RAL 2012 darf nicht eingeschränkt werden. 

Das anfallende Oberflächenwasser von Dächern, Wegen und Pkw-Stellplätzen darf den 
Entwässerungseinrichtungen der Staatsstraße nicht zugeleitet werden. 

Werbeanlagen, die auf die St 2142 ausgerichtet sind und durch eine ablenkende Wirkung 
die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf der Staatsstraße beeinträchtigen können, 
sind nicht zulässig. 

Für die St 2142 wurde 2021 im Bereich Aiterhofen eine durchschnittliche tägliche Verkehrs-
belastung (DTV’21) von 7.395 Kfz/24h mit etwa 2 % Schwerverkehr ermittelt. Diese Ver-
kehrszahlen sind Lärmberechnungen zugrunde zu legen. Evtl. notwendige Lärmschutz-
maßnahmen hat der Bauwerber auf eigene Kosten durchzuführen. Ansprüche wegen 
Lärmschutz können an den Straßenbaulastträger nicht gestellt werden. 

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass das Staatliche Bauamt Passau als Straßenbau-
lastträger der Staatsstraße auch künftige Ansprüche auf Lärmschutz oder Entschädigung, 
die von der Gemeinde Aiterhofen oder von Anwohnern und Grundstücksbesitzern in dem 
oben genannten Baugebiet gestellt werden, abgelehnt werden. 

Maßnahmen an der Straße und im Bereich der Straße bzw. mit Auswirkungen auf die vom 
Staatlichen Bauamt zu vertretenden Belange (Sichtverhältnisse, Verkehrssicherheit etc.) 
sind in jedem Einzelfall mit dem Bauamt auf ihre Realisierbarkeit hin abzuklären. 

 

 


